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des Gerichtsverfassungsgesetzes und anderer gerichtsverfassungsrechtlicher 
Bestimmungen 

A. Problem 

Das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) vom 28. Januar 1877 galt 
in mehr als einem Jahrhundert unter den verschiedenen politi-
schen Ordnungen und Rechtssystemen. Es wurde vielfach geän-
dert, allein seit der Neufassung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077) 
mehr als vierzigmal. Die aus der Tradition des Obrigkeitsstaates 
des 19. Jahrhunderts überkommenen und übernommenen hierar-
chisch-bürokratischen Strukturen wurden bewah rt  und fortgeschrie-
ben. Die Kompliziertheit und die Kasuistik seiner Regelungen hat 
zugenommen. Das Gesetz wurde schließlich auf die neuen Bun-
desländer übertragen. 

Im GVG liegen Hemmnisse für ein effektiveres Funktionieren der 
Rechtspflege wie auch Ursachen für die zunehmende Entfrem-
dung der Justiz vom Volk als dem Souverän des demokratischen 
Rechtsstaates. Innerhalb der Gerichte setzen sich die hierar-
chisch-bürokratischen Strukturen des GVG fo rt . 

Ansätze für eine demokratische Reform der Gerichtsverfassung 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind im letzten Vierteljahrhun-
dert verschiedentlich aufgekommen, aber sie sind schließlich ent-
gegen allen Absichtserklärungen im Sande verlaufen. Das gilt 
auch von der nach den Rechtspflege-Vereinfachungen und -An-
passungen Anfang der neunziger Jahre geforderten Reform des 
GVG u. a. durch die Justizminister der Länder. 

B. Lösung 

Durch eine Änderung des GVG im Rahmen der konkurrierenden 
Gesetzgebung (Artikel 74 Nr. 1 GG) wird eine Reform der Ge-
richtsverfassung der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingeführt, die 
durch eine Demokratisierung und Vereinfachung der Regelungen 
zur Erhöhung der Funktionsfähigkeit und der Zugänglichkeit der 
Justiz für die Rechtsuchenden beiträgt. Dies geschieht nicht durch 
Einschränkung rechtsstaatlicher Garantien, sondern möglichst 
über deren Erweiterung. 
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Im Mittelpunkt des Gesetzes steht die Herstellung der Dreistufig-
keit des Aufbaus der ordentlichen Gerichtsbarkeit (was schon für 
die Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit gilt). Die 
Rolle des Landesgesetzgebers wird gestärkt und der Einfluß der 
Exekutive auf die Gerichte, die Richterinnen und Richter zurück-
gedrängt. Die Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Rich-
ter soll erweitert werden. 

Im Zusammenhang damit werden die Gerichtsstrukturen verein-
facht, z. B. auch durch die Beseitigung der besonderen „Staats-
schutzkammern" bei den OLG. Überflüssig erscheinende Repres-
sionsmaßnahmen, z. B. die „Kontaktsperre", werden aufgehoben. 
Auch die inneren Strukturen der Gerichte sollen demokratisiert 
werden. Die externe Dienstaufsicht über Richter und Staatsan-
wälte durch die Exekutive wird aufgegeben. 

Eine derartige Reform der Gerichtsverfassung der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit hat Änderungen im Einführungsgesetz zum Ge-
richtsverfassungsgesetz, im Jugendgerichtsgesetz und im Deut-
schen Richtergesetz zur Folge. Sie hat Auswirkungen auf StPO 
und ZPO, namentlich bei der Rechtsmittelregelung, und auf die 
Stellung der Rechtsanwälte, u. a. hinsichtlich des Anwaltszwan-
ges und der Beseitigung jeglicher Lokalisation. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Dem Bund entstehen keine Kosten, da sich die Reform auf die 
ordentlichen Gerichte der Länder erstreckt. Eine Einführung des 
geänderten Gesetzes läßt einmalig Kosten entstehen. Langfristig 
müßte sie materielle und finanzielle Reserven freisetzen. Die 
Erweiterung der Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und 
Richter würde geringfügige Kosten verursachen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Demokratisierung und Vereinfachung 
des Gerichtsverfassungsgesetzes und anderer gerichtsverfassungsrechtlicher 
Bestimmungen 

Der Bundestag hat folgendes Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 12 erhält folgende Fassung und wird § 1: 

„ § 1 

(1) Die streitige Gerichtsbarkeit in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten und die Strafgerichts-
barkeit werden durch die Landgerichte und die 
Oberlandesgerichte als Gerichte der Länder und 
den Bundesgerichtshof ausgeübt. 

(2) Vor diese Gerichte gehören alle bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, sofern 
nicht 

1. auf Grund von Gesetzen des Bundes beson-
dere Gerichte bestellt oder zugelassen sind, 

2. die Zuständigkeit von Verwaltungsgerichten 
oder von Verwaltungsbehörden durch Gesetz 
begründet ist, 

3. außergerichtliche Schieds- oder Schlichtungs-
stellen durch Gesetze des Bundes oder der 
Länder zugelassen oder anerkannt sind. 

(3) Den Gerichten können durch Gesetze wei-
tere Zuständigkeiten übertragen werden. " 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 2 

(1) Durch Gesetze der Länder werden be-
stimmt: 

1. die Errichtung und Aufhebung eines Landge-
richtes und eines Oberlandesgerichtes, 

2. der Gerichtssitz und seine Verlegung, 

3. die Gerichtsbezirke und Änderungen ihrer 
Abgrenzung, 

4. die Zuweisung einzelner Sachgebiete an ein 
Landgericht für die Bezirke anderer oder a ller 
Landgerichte eines Bundeslandes, 

5. die Errichtung einzelner Kammern eines 
Landgerichtes oder einzelner Senate eines 
Oberlandesgerichtes an anderen Orten als 
dem Gerichtssitz, 

6. die Errichtung von Zweigstellen der Landge-
richte und die Bestimmung ihrer sachlichen 
und örtlichen Zuständigkeiten. 

(2) Mehrere Länder können die Errichtung ei-
nes gemeinsamen Gerichtes oder gemeinsamer 
Spruchkörper eines Gerichtes oder die Ausdeh-
nung von Gerichtsbezirken über die Landesgren-
zen hinaus, auch für einzelne Sachgebiete, ver-
einbaren. 

(3) Errichten Länder mehrere Oberlandesge-
richte, so können sie durch Gesetz ein Oberstes 
Landesgericht bilden und dessen Zuständigkeit 
und Besetzung bestimmen. 

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 
4 ist in dem Gesetz des Landes der Übergang an-
hängiger Verfahren mit zu regeln. Entsprechen-
des gilt für die Änderung der Zuordnung von 
Landgerichten zu Bezirken von Oberlandesge-
richten." 

3. § 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3 

(1) Die Gerichte sind befugt, Sitzungen an  an-
deren Orten als ihrem Sitz abzuhalten. 

(2) Die Landgerichte können Gerichtstage an 
anderen Orten als ihrem Sitz durchführen." 

4. § 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Der gesetzliche Richter (Artikel 101 Abs. 1 
Satz 1 Grundgesetz) wird durch Gesetze des 
Bundes und der Länder, insbesondere die Vor-
schriften dieses Gesetzes und der Prozeßordnun-
gen, bestimmt und durch die Geschäftsverteilung 
des jeweiligen Gerichts im einzelnen und im vor-
aus bestimmt." 

5. a) § 21 f Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Den Vorsitz in den Spruchkörpern füh-
ren die nach der Geschäftsverteilung im vor-
aus bestimmten Richter."  

b) § 21 f Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei . Verhinderung des für den Vorsitz 
bestimmten Richters vertritt ihn das in der 
Geschäftsordnung bestimmte Mitglied des 
Spruchkörpers." 

c) § 21 g erhält folgende Fassung: 

„§ 21g 

(1) Innerhalb des mit mehreren Richtern be-
setzten Spruchkörpers werden Geschäfte im 
Konsens der Mitglieder verteilt. Es ist eine 
möglichst gleichwertige Verteilung der Ge-
schäfte unter allen Mitgliedern anzustreben. 
Kommt ein Konsens nicht zustande, so ent- 
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scheidet der Spruchkörper mit Mehrheit; im 
Zweifel entscheidet das Präsidium des Gerichts. 

(2) Die Grundsätze der Mitwirkung der Mit-
glieder des Spruchkörpers in den Verfahren sind 
vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres zu be-
schließen. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Tätig-
keit aller Mitglieder des Spruchkörpers als 
Einzelrichter, soweit sie durch Gesetz vorge-
sehen ist." 

6. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben; Absatz 3 wird 
Absatz 2. 

b) Der § 10 wird neuer Absatz 3. 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Bei den Landgerichten werden ehren-
amtliche Richter nach Maßgabe der Gesetze 
tätig." 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Der Präsident wird von den Richtern 
des Landgerichtes auf die Dauer von fünf Jah-
ren gewählt. Wiederwahl ist zulässig." 

7. § 60 wird wie folgt geändert: 

Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

Die Absätze 2 bis 6 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Über Zahl und Art  der Kammern entschei-
det das Präsidium des Gerichts. 

(3) Die Kammern entscheiden, sofern nicht 
nach den Gesetzen der Einzelrichter zuständig 
ist. 

(4) Bei den Landgerichten sind unter den Zivil-
kammern Kammern für Familiensachen und 
Kammern für Handelssachen zu bilden. Es kön-
nen Kammern für Landwirtschaftssachen und 
Kammern für Baulandsachen gebildet werden. 

(5) Bei den Landgerichten sind große und 
kleine Strafkammern zu bilden. Es sind Jugend-
strafkammern und Wirtschaftsstrafkammern ein-
zurichten. 

(6) Bei den Landgerichten, in deren Bezirken 
sich Justizvollzugsanstalten befinden, sind Straf-
vollstreckungskammern zu bilden." 

8. § 71 erhält folgende Fassung: 

„§ 71 

Die Landgerichte sind in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten und in Strafsachen Gerichte erster 
Instanz. " 

9. § 73 erhält folgende Fassung: 

„ § 73 

(1) Der Einzelrichter entscheidet in Strafsachen 
bei Vergehen, 

1. wenn sie im Wege der Privatklage verfolgt 
werden oder 

2. wenn zu erwarten ist, daß zwar eine Freiheits-
strafe verhängt, diese aber zur Bewährung 
ausgesetzt werden kann. 

(2) Die Kleine Strafkammer entscheidet in allen 
Strafsachen, soweit nicht der Einzelrichter oder 
die große Strafkammer zuständig ist. 

(3) Die Große Strafkammer entscheidet über 
die Verbrechen, die § 74 Abs. 2 Satz 1 festlegt, 
und in Wirtschaftsstrafsachen gemäß § 74 c." 

10. § 75 wird wie folgt geändert: 

Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Zivilkammern, die über die Beendigung 
von Wohnungsmietverhältnissen oder über Än-
derungen der Mietsache oder des Mietpreises in-
folge Rekonstruktion entscheiden, sind mit einem 
Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei ehren-
amtlichen Richtern besetzt. 

(3) Die ehrenamtlichen Richter in Mietsachen 
werden dem Präsidenten des Landgerichtes von 
eingetragenen Vereinen der Vermieter und der 
Mieter vorgeschlagen. Sie werden von dem Aus-
schuß gemäß § 40 GVG gewählt." 

11. § 76 erhält folgende Fassung: 

„§ 76 

(1) Die Kleinen Strafkammern sind mit einem 
Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei Schöf-
fen besetzt. 

(2) Die Großen Strafkammern sind mit zwei Be-
rufsrichtern, einschließlich des Vorsitzenden, und 
drei Schöffen besetzt. 

(3) Durch Beschluß der Kammer können bei 
der Kleinen Strafkammer ein zweiter Richter zu-
gezogen werden, bei der Kleinen und bei der 
Großen Strafkammer ein Ergänzungsrichter." 

12. a) Der vierte Titel erhält die Überschrift: 

„Ehrenamtlicher Richter". 

 b) j 77 erhält folgende Fassung: 

„§ 77 

(1) Die ehrenamtlichen Richter üben das 
Richteramt während der Hauptverhandlung 
in vollem Umfang und mit gleichem Stimm-
recht wie die Berufsrichter aus. Sie nehmen 
auch an den im Laufe einer Hauptverhand-
lung zu erlassenen Entscheidungen teil, die in 
keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen 
und die auch ohne mündliche Verhandlung 
erlassen werden können, soweit das Gesetz 
nicht Ausnahmen bestimmt. 

(2) Die außerhalb der Hauptverhandlung er-
forderlichen Entscheidungen werden von den 
mit der Sache befaßten Berufsrichtern erlas-
sen. 

(3) Die ehrenamtlichen Richter haben das 
Recht auf vorherige Information über die zur 
Verhandlung anstehenden Sachen durch die 
Berufsrichter sowie das Recht auf Aktenein-
sicht." 

13. Nach § 77 werden die bisherigen § § 31 bis 42, 44, 
45 und 47 bis 57 eingefügt. 
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14. § 115 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Präsident wird von den Richtern des 
Oberlandesgerichtes auf fünf Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. " 

15. a) § 121 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Oberlandesgerichte entscheiden 
über die Rechtsmittel der Berufung gegen Ur-
teile und der Beschwerde gegen Beschlüsse 
der Landgerichte. " 

b) § 119 wird aufgehoben. 

16. § 135 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) In Strafsachen ist der Bundesgerichtshof 
zuständig für die Verhandlung und Entscheidung 
über das Rechtsmittel der Revision gegen Urteile 
der Oberlandesgerichte." 

17. § 141 erhält folgende Fassung: 

„§ 141 

Bei jedem Gericht besteht eine Staatsanwalt-
schaft. " 

18. § 142 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) § 10 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

Die Wörter „eines Amtsanwalts und im Einzel-
fall" werden gestrichen. 

19. § 147 erhält folgende Fassung: 

„§ 147 

(1) Die Dienstaufsicht üben aus 

1. der Bundesminister der Justiz hinsichtlich des 
Generalbundesanwalts und der Generalbun-
desanwalt hinsichtlich der Bundesanwälte; 

2. die Landesjustizverwaltung hinsichtlich der 
Generalstaatsanwälte bzw. der ersten Beam-
ten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlan-
desgerichten; 

3. die Ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei 
den Oberlandesgerichten und den Landge-
richten hinsichtlich aller Staatsanwälte ihres 
Bezirkes. 

(2) Weisungen zu staatsanwaltschaftlichen 
Maßnahmen bei Ermittlungen stehen im Rahmen 
der Dienstaufsicht nur den Bevollmächtigten ge-
mäß Absatz 1 Nr. 3 zu." 

20. Es werden aufgehoben: 

a) § § 1 und 16; 

b) § § 22 bis 23a; 

c) § 23b Abs. 1 Satz 1, § § 23c bis 24; 

d) §§ 26 bis 29; 

e) §§ 46, 58; 

f) § § 72, 73, 74 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3; 

g) §§ 74a und 120; 

h) § 74e Nr. 3; 

i) § § 74d, 78. 

21. In allen weitergeltenden Bestimmungen ist 
„Amtsgericht" durch „Landgericht" zu ersetzen. 

Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz 

Das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungs-
gesetz vom 27. Januar 1877 (RGBl. S. 77), zuletzt ge-
ändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

Die Neufassung des Gerichtsverfassungsgeset-
zes tritt am ... in Kraft." 

2. Die § § 2 bis 4 werden aufgehoben. 

3. § 4 a Abs. 2 wird aufgehoben. 

4. § 11 wird aufgehoben. 

5. § 17 wird aufgehoben. 

6. Die § § 31 bis 38 werden aufgehoben. 

Artikel 3 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3427), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 33 erhält folgende Fassung: 

„§ 33 

Über Verfehlungen Jugendlicher entscheiden 
die Landgerichte durch Jugendrichter, Kleine und 
Große Jugendstrafkammern." 

2. In § 33 a wird das Wort „Jugendschöffengericht" 
durch die Wörter „Kleine Jugendstrafkammer" er-
setzt. 

3. § 33b erhält folgende Fassung: 

„§ 33b 

Die Große Jugendstrafkammer ist mit zwei Be-
rufsrichtern, einschließlich des Vorsitzenden, und 
drei Jugendschöffen besetzt. § 33 a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 gilt entsprechend. " 

4. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und der 
Staatsanwalt Anklage beim Strafrichter erhebt" 
gestrichen. 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Richter 
beim Amtsgericht" durch die Wörter „Einzel-
richter beim Landgericht" ersetzt. 
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c) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von mehr 
als einem Jahr" durch die Wörter „wenn sie 
nicht zur Bewährung ausgesetzt wird" ersetzt. 

5. § 40 erhält folgende Fassung: 

„§ 40 

Die Kleine Jugendstrafkammer ist zuständig für 
alle Verfehlungen Jugendlicher, soweit nicht der 
Jugendrichter oder die Große Jugendstrafkammer 
zuständig ist. § 209 der Strafprozeßordnung gilt 
entsprechend. " 

6. § 41 erhält folgende Fassung: 

„§ 41 

Die Große Jugendstrafkammer ist zuständig für 
Verfehlungen Jugendlicher, wenn für Erwachsene 
die Große Strafkammer zuständig wäre oder wenn 
bei nach § 103 gegen Jugendliche und Erwach-
sene verbundenen Sachen gegen den Erwachse-
nen eine Große Strafkammer verhandeln müßte. " 

7. Nach § 41 wird ein neuer § 41 a eingefügt: 

„§ 41a 

Für Straftaten Erwachsener, durch die ein Kind 
oder Jugendlicher verletzt oder unmittelbar ge-
fährdet wird, sowie für Verstöße Erwachsener 
gegen Vorschriften, die dem Jugendschutz oder 
der Jugenderziehung dienen, sind die Jugend-
gerichte zuständig, wenn in dem Verfahren Kinder 
oder Jugendliche als Zeugen benötigt werden. " 

Artikel 4 

Änderung des Deutschen Richtergesetzes 

Das Deutsche Richtergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Ap ril 1972 (BGBl . I S. 713), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. September 
1994 (BGBl. I S. 2278), wird wie folgt geändert: 

1. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 sind das Wo rt  „ordnungswidrig" 
durch das Wort  „gesetzwidrig" und die Wörter 
„ordnungsgemäßer, unverzögerter" durch das 
Wort  „gesetzmäßiger" zu ersetzen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Dienstaufsicht über Richter können nur 
Richter ausüben. Sie obliegt dem Präsidenten 

des Gerichts hinsichtlich der Richter dieses Ge-
richtes, den Präsidenten der Oberlandesge-
richte hinsichtlich der Präsidenten der Landge-
richte. Hinsichtlich der Präsidenten der Ober-
landesgerichte obliegt die Dienstaufsicht über 
die Erfüllung ihrer nichtrichterlichen Aufgaben 
der Landesjustizverwaltung." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

2. Nach § 45 a wird ein neuer § 45 b eingefügt: 

„1 45b 

Die ehrenamtlichen Richter haben einen An-
spruch auf Weiterbildung für die Ausübung ihrer 
Funktion. " 

3. Dem § 73 wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. Unterbreitung von Vorschlägen für die Wahl 
zum Präsidenten des Gerichts. " 

4. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitglieder des Präsidialrates werden 
von den Richtern seines Wirkungsbereichs ge-
wählt. " 

b) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Die Mitglieder des Präsidialbereichs 
wählen den Präsidenten und dessen Stellver-
treter aus ihrer Mitte. " 

5. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Der Präsidialrat ist bei der Ernennung 
von Richtern auf Lebenszeit und von Richtern 
für die Oberlandesgerichte zu beteiligen. " 

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Präsidialrat ist dazu berechtigt, Vor-
schläge für die Wahl der Präsidenten der Ge-
richte seines Wirkungsbereichs zu unterbrei-
ten. " 

c) Der bisherige Satz 2 des Absatzes 1 wird Satz 3. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Bonn, den 25. September 1997 

Dr. Uwe-Jens Heuer 
Ulla Jelpke 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Änderung der Gerichtsverfassung der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit muß den Charakter einer Re-
form tragen, die diesen Namen verdient. Unter den 
Gesichtspunkten der Demokratisierung und Verein-
fachung gehen die wesentlichen Impulse von einem 
dreistufigen Gerichtsaufbau aus, der auch in der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit klare Zuständigkeiten 
und einen überschaubaren Rechtsmittelweg bringt, 
was den Rechtsuchenden entgegenkommt. Bisherige 
Vereinfachungs-, Entlastungs- und Anpassungs-
gesetze haben an den hierarchisch-bürokratischen 
äußeren und inneren Strukturen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit nichts geändert, und positive Wirkun-
gen dieser und anderer Gesetze sind weder eindeu-
tig noch etwa überzeugend nachgewiesen worden. 

Die Reform des GVG schließt Fragen der Abgren-
zung der drei Gewalten ein, so die Stärkung der Rolle 
der Landtage bei der Gestaltung der Gerichtsverfas-
sung, die Zurückdrängung des Einflusses der Exeku-
tive, namentlich der Landesjustizverwaltungen auf 
die Gerichte und die Demokratisierung auch der in-
neren Strukturen der Gerichte. Im Zusammenhang 
mit einem klaren Gerichtsaufbau und den entspre-
chenden Rechtsmittelzügen (Eingangsgericht - Be-
rufungsgericht - Revisionsgericht) wird auch die 
Selbstverwaltung der Gerichte gestärkt. Eine Erwei-
terung der Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen 
und Richter ist ebenso ein Element der Demokratisie-
rung wie die Beseitigung formaler Strukturen, die die 
Abgrenzung der Gerichtszuständigkeiten nach Straf-
befugnissen oder Streitwerten bestimmen. 

B. Einzelbegründung 

Zu Artikel 1 - Änderungen des Gerichtsverfassungs-
gesetzes 

Zu Nummer 1 

Landgerichte, Oberlandesgerichte und der Bundes-
gerichtshof üben die Rechtsprechung in Zivil- und 
Strafsachen aus; die Amtsgerichte fallen ersatzlos 
weg. Damit ist die Dreigliedrigkeit auch dieses Ge-
richtsaufbaus hergestellt, d. h. durch die Länder-
gesetzgebung herzustellen. Die Einführung der Drei-
stufigkeit ist wiederholt erörtert und in Kommissio-
nen beraten worden, allein ein Vorschlag zur Gesetz-
gebung wurde bisher nicht vorgelegt. Ein Wesens-
zug der demokratisch motivierten Vereinfachung der 
Gerichtsbarkeit besteht da rin, daß es ein einheit-
liches Eingangsgericht als erste Instanz gibt (Land-
gericht). Damit entfallen viele, differenzierte, aber 
auch zunehmend unübersichtliche Zuständigkeiten 
sowie Unterscheidungen bei der Bestimmung der 
Kompetenz nach Streitwerten und Strafhöhe, die 
- anerkanntermaßen - keinen sicheren Aufschluß 
über die Bedeutung der Sache geben. Folgerichtig 

stellen sich die Oberlandesgerichte als eine - eben-
falls einheitliche, weil einzige - Berufungsinstanz 
dar. 

Revisionen, die auf richtige und einheitliche Geset-
zesanwendung zielen, sind dem Bundesgerichtshof 
vorbehalten. Eine solche Klarheit ist dem gegen-
wärtigen Instanzengeflecht in der Zivil- und Straf-
gerichtsbarkeit fremd; es ist eher verworren. 

Für die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit ist seit dem 
vorigen Jahrhundert der Terminus „ordentliche" Ge-
richtsbarkeit üblich. Er wird aufgegeben, weil er nur 
historisch erklärbar ist. Damals, 1877, im Kaiserreich, 
war nur die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit - im heu-
tigen Sinne - rechtsstaatlich organisiert. Inzwischen 
sind die anderen Gerichtsbarkeiten nach dem 
Grundgesetz gleichermaßen und genauso „ordent-
lich" geregelt. 

Verbunden mit dem demokratischen Aspekt der 
Dreigliedrigkeit der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit 
ist die Regelung, jede erstinstanzliche Entscheidung 
durch eine übergeordnete Instanz überprüfbar zu 
machen. Ihr tragen die Bestimmungen der Num-
mer 14 Rechnung. Der Vorbehalt der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Ratifizierung des Internationa-
len Paktes für bürgerliche und politische Rechte 
(VN-Menschenrechtskonvention), der die Anfecht-
barkeit von Gerichtsentscheidungen einschränkt, 
wird hinfällig (vgl. Artikel 4 Nr. 3). Auch die Richterin 
und der Richter muß einer Kontrollmöglichkeit unter-
liegen. Ansonsten würde man den Rechtsstaat durch 
das Personal und nicht durch Recht und Gesetz defi-
nieren. 

Im Absatz 2 wird unter Nummer 3 eine Verbindung 
zu der - auch im Sinne einer demokratisierten Lösung 
von Konflikten - anzustrebenden außer- bzw. vorge-
richtlichen Schlichtung oder Schiedstätigkeit herge-
stellt. Deren Ausgestaltung ist dem (Landes-)Gesetz-
geber überlassen. 

Absatz 3 betont einen allgemeinen Grundsatz. Hier-
unter fällt auch die Übertragung der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit an die Gerichte, deren weitgehend un-
streitigen Gegenstände und deren weitestgehend als 
Verwaltung zu charakterisierende Tätigkeit (die also 
nicht notwendigerweise und nicht auf Grund des 
Grundgesetzes vom Richter erledigt werden muß) 
„traditionell" bei den Gerichten liegt. Änderungen 
sind in dieser Legislaturpe riode durch die Koalition 
abgelehnt worden. 

Die Einführung einer Dreistufigkeit des Aufbaus der 
Zivil- und Strafgerichtsbarkeit bringt einige Proble-
me mit sich. Da es weniger Eingangsgerichte geben 
wird, entstehen Probleme der Bürgernähe, der Er-
reichbarkeit der Gerichte für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie Fragen der Gerichtssitze (wobei „kom-
munale Empfindlichkeiten" nicht übersehen werden 
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sollen). Dies aber ist regelbar (Nummer 2 bis 4). Es 
wird weniger Gerichte geben, aber mehr Eingangs-
gerichte, als es jetzt Landgerichte gibt. 

Zu den Nummern 2 bis 4 

Die den Ländern eigene Justizhoheit schließt auch 
die volle Verantwortung für die Gerichtsorganisation 
ein. Die Regelungen bringen die dafür notwendigen 
Vorschriften in eine überschaubare Fassung, wobei 
zum Teil Bestimmungen in den gerichtsverfassungs-
rechtlichen Vorschriften für andere Gerichtszweige 
mit berücksichtigt werden und teilweise noch an-
wendbare Regelungen von 1933 und 1935 ersetzt 
werden (Artikel 4 Nr. 1 und 2). 

Zur Stärkung der Autorität der Landtage und zur teil-
weisen, aber angesichts der Besonderheiten der drit-
ten Gewalt notwendigen Zurückdrängung des exe-
kutiven Organisationselementes orientieren sich die 
Vorschläge am Erfordernis des Gesetzes (hier: des 
Landesgesetzes) für die Gerichtsorganisation. Das 
Gericht erscheint nicht als eine Behörde, die von der 
Landesjustizverwaltung (beliebig) organisiert und 
umorganisiert werden kann. Gegenwärtig ist durch 
Delegierung der Befugnisse vom Parlament über die 
Landesregierung auf den Justizminister fast alles auf 
Administration reduziert worden (vgl. Gesetz über 
Rechtsverordnungen im Bereich der Gerichtsbarkeit 
vom 1. Juli 1960, BGBl. I S. 481). In Brandenburg soll 
sogar die Umordnung der Amtszugehörigkeit von 
Gemeinden die Änderung von Gerichtsbezirken im-
plizieren, ohne daß es einer besonderen oder aus-
drücklichen Entscheidung bedarf. Tendenziell muß 
eine Stärkung des Landtages erfolgen, zu Lasten der 
Organisationsgewalt der Exekutive gegenüber den 
Gerichten. Der gesetzliche Richter (Nummer 5) wird 
durch Gesetz und nicht durch die Exekutive be-
stimmt. 

Bisher gibt es zu den Vorschlägen nur Einzelregelun-
gen, die nichtvollständig sind und von der Exekutive 
ausgefüllt werden (oder auch nicht). 

Die Regelungen in den Nummern 2 bis 4 tragen 
den Erfordernissen Rechnung, die sich bei dem Be-
streben ergeben, die Gerichte möglichst bürgernah 
zu organisieren. Die angebotenen vielfältigen Mög-
lichkeiten lassen eine differenzie rte Gestaltung der 
Gerichtsorganisation durch die allein zuständigen 
Länder zu. 

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 3) 

Bisher hat nur Bayern ein Oberstes Landesgericht. 
Ob es dabei bleibt, falls Länder mehrere OLG haben, 
kann nicht vorhergesagt werden; denkbar ist es. Die 
weiteren Regelungen zu den Obersten Landes-
gerichten (§ § 8 bis 10 EGGVG) könnten in das GVG 
aufgenommen werden. 

Zu Nummer 3 

Auswärtige Sitzungen von Gerichten waren umstrit-
ten, Gerichtstage für die Zivil- und Strafgerichtsbar-
keit nicht geregelt. Die Regelung schafft hier Abhilfe. 
Sie geht davon aus, daß darüber die Gerichte (und 

nicht die Landesjustizverwaltung) allein entschei-
den. 

Zu Nummer 4 

Bisher war im GVG nur die Formel über den gesetz-
lichen Richter (dem niemand entzogen werden dürfe) 
wiederholt worden, was eigentlich angesichts der 
Geltung des Grundgesetzes unnötig ist (Num-
mer 19a). Die Regelung enthält die wesentlichen 
Kriterien für die Bestimmung des gesetzlichen Rich-
ters, die weitgehend der Rechtsprechung entspre-
chen. 

Zu Nummer 5 

Die Regelung zielt darauf, zum Abbau überkomme-
ner hierarchisch-bürokratischer Strukturen beizutra-
gen und sie auch innerhalb der Gerichte durch de-
mokratische Strukturen zu ersetzen. Wie auch ande-
re Regelungen (z. B. Nummer 6 d und 14, Artikel 4) 
beruht sie auf dem Gedanken der Gleichheit aller 
Richterämter. Rechtlich herausgehobene Richteräm-
ter, die noch dazu mit administrativen Befugnissen 
hinsichtlich der richterlichen Tätigkeit verbunden 
sind, wie jetzt bei den „Vorsitzenden Richtern", ent-
sprechen beamtenrechtlichem Obrigkeitsdenken. 
Jede Richterin und jeder Richter, zumindest die oder 
der auf Lebenszeit berufene Richterin oder Richter, 
muß Vorsitzende oder Vorsitzender einer Verhand-
lung sein können. Es bedarf dafür keines gehobenen 
Richteramtes. 

Die Regelung legt die innere Geschäftsverteilung im 
Spruchkörper in die Hand der Richterinnen und 
Richter selbst im Sinne einer Stärkung der richter-
lichen Selbstverwaltung. Es wird Konsens ange-
strebt, aber auch eine Konfliktregelung vorgesehen. 
Wesentlich ist die anzustrebende Gleichheit der 
Arbeitsbelastung. 

Zu Nummer 6 

Bisher regelt § 59 GVG die Besetzung des Landesge-
richtes. Dies wird hier ergänzt, indem die Regelung 
über die Vollmachten der Referenda rinnen und Refe-
rendare (bisher § 10 GVG) und ein Hinweis auf die 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter auf genom-
men  wird. 

Zu den Nummern 6d und 14 

Die Regelung wendet sich gegen die Ernennung der 
Gerichtspräsidentin oder des Gerichtspräsidenten 
durch die Exekutive. Die Präsidentin oder der Präsi-
dent wird ausschließlich Repräsentant des Gerichtes 
und kein Funktionär der Justizverwaltung. Sie oder 
er hat die Funktionsfähigkeit des Gerichtes zu si-
chern und selbst Richterin oder Richter zu sein. Die 
Regelung beruht auf dem Gedanken einer konse-
quenten Gewaltenteilung zwischen der Exekutive 
und der dritten Gewalt und zielt auf den Ausbau der 
Selbstverwaltung der Gerichte. Zur Demokratisie-
rung der Rechtspflege gehört auch die Stärkung der 
Verantwortung für ihre eigenen Angelegenheiten. 
Die Präsidentin oder der Präsident sollte vom Ver-
trauen der Richterinnen und Richter getragen wer- 
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den, nicht wie jetzt vorrangig von dem der Exeku-
tive. 

Zu Nummer 7 

Die Regelungen zielen auf eine Stärkung der Ge-
richte bei der Selbstorganisation ihrer Arbeit und der 
Festlegung ihrer Strukturen. Eine Festlegung der 
Kammern und Senate durch die Justizverwaltung 
(die ohnehin über Stellen entscheidet) erscheint als 
antiquiert. Welche Kammern bzw. Senate es hat (so-
fern sie nicht schon durch Gesetz vorgeschrieben 
sind), müßte ein - per definitionem - unabhängiges 
Gericht selbst entscheiden. 

Die Regelungen lehnen sich an  das geltende Recht 
an. Was Familiensachen und Handelssachen sowie 
Jugendsachen und Wirtschaftsstrafsachen sind, re-
geln gegenwärtig Gesetze (§ § 23a, 23b, 74c GVG 
und § 1 JGG). Derartige Defini tionen im Gesetz 
könnten weitergelten, um den gesetzlichen Richter 
präziser zu bestimmen, als es der Geschäftsvertei-
lung möglich ist. 

Zu Nummer 8 

Die Regelung definie rt  das Landgericht als das ein-
zige und alleinige Gericht erster Instanz, also das 
Eingangsgericht. Alle Zivil- und Strafsachen gehören 
in erster Instanz zum Landgericht, unabhängig vom 
Streitwert in Zivilsachen und von einer Strafbefugnis. 
Von diesen Quantifizierungen hängen weder die Be-
deutung der Sache noch die Fähigkeit der Richterin-
nen und Richter ab. Diese, mehr formalen Kriterien, 
sollen deshalb aufgegeben werden. 

Gegenwärtig besteht beim Amtsgericht in Familien-
sachen und sonst beim Landgericht Anwaltszwang. 
Diese Regelung ist in ihrer Abstraktheit und ihrem 
Formalismus aufzugeben. Dazu müßten Regelungen 
in der ZPO und der StPO erfolgen. Denkbar wäre die 
generelle Aufhebung des Anwaltszwanges für die 
erste Instanz, aber auch - als Ergänzung - eine Er-
weiterung der Voraussetzungen für die Beiordnung 
von Rechtsanwälten (nach sozialen wie nach sach-
lichen Gesichtspunkten). 

Zu Nummer 9 

Die Abgrenzung der Zuständigkeit der einzelnen 
-Spruchkörper des Landgerichts muß im GVG erfol-
gen. Der Einzelrichterin bzw. dem Einzelrichter wird 
die Kompetenz zum Ausspruch von auf Bewährung 
auszusetzenden Freiheitsstrafen zuerkannt. Zu voll-
streckende Freiheitsstrafen sollten nur von einem 
kollegial besetzten Spruchkörper verhängt werden. 
Die Große Strafkammer ist für die Verfahren zustän-
dig, die bisher als Schwurgerichtsverfahren bezeich-
net wurden und für Wirtschaftsstrafsachen. Die Be-
stimmungen des § 74 Abs. 2 Satz 1 und des § 74 c 
GVG verbleiben im Gesetz als Defini tion für die 
Zuständigkeit der Großen Strafkammern. 

Zu Nummer 10 

Die Einführung von ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richtern in den Zivilkammern, die über die Be

-

endigung von Mietverhältnissen oder über deren 

Veränderung anläßlich von Rekonstruktionsmaßnah-
men entscheiden, berücksichtigt den Umstand, daß 
dies sehr weitreichende, einschneidende Maßnah-
men sein können. Die Einbeziehung der Mieter- bzw. 
Vermieterverbände trägt der realen Interessenlage 
Rechnung. 

Zu Nummer 11 

Die Bestimmung erweitert die Mitwirkung der Schöf-
finnen und Schöffen in den Großen Strafkammern. 
Sie regelt, daß in den kollegialen Spruchkörpern 
erster Instanz die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter in Strafsachen die Mehrheit des Spruchkör-
pers stellen, nicht nur - wie bisher beim Schöffenge-
richt des Amtsgerichts - in der Kleinen Strafkammer, 
sondern auch in der Großen. 

Zu Nummer 12 

Die Erweiterung des Titels von Schöffen auf „ehren-
amtliche Richter" trägt der Tatsache Rechnung, daß 
auch in bestimmten Zivilsachen ehrenamtliche Rich-
terinnen und Richter tätig werden. Neu ist Absatz 3. 
Das Recht auf vorherige Information der ehrenamt-
lichen Richterinnen und Richter trägt dazu bei, daß 
sie nicht völlig ahnungslos in die Verhandlung ge-
hen. Die Information muß erfolgen. Sie sollte nicht 
dem guten Willen der Berufsrichterinnen und Berufs-
richter überlassen bleiben, was infolge Nichtrege-
lung bisher durchaus möglich war. Das Recht auf Ak-
teneinsicht war bisher vom BGH mit der Begründung 
abgelehnt worden, es könne die Schöffen voreinge-
nommen machen. Danach wäre Unvoreingenom-
menheit als Ahnungslosigkeit zu deuten. Diese Auf-
fassung bringt die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter in eine uninformierte Lage und beeinträchtigt 
ihre Gleichstellung mit den (die Akten kennenden) 
Berufsrichterinnen und Berufsrichter. 

Zu Nummer 13 

Die gesetzliche Regelung über die Schöffinnen und 
Schöffen erfolgte bisher im Titel „Amtsgerichte". Sie 
erfolgt nunmehr im Titel „Landgericht". Auf eine 
weitergehende Reform ist verzichtet worden. Geprüft 
werden muß, wie die Vorschläge aus allen Gemein-
den bei den größeren Landgerichtsbezirken Probleme 
auslösen könnten. Eventuell müßten sie durch die 
Kreise zusammengefaßt werden. 

Zu Nummer 15 

Die Oberlandesgerichte werden zu Berufungsgerich-
ten. Sie sind das typische Gericht zweiter Instanz. 
Dabei liegt der Regelung die Auffassung zugrunde, 
daß jede abschließende erstinstanzliche Entschei-
dung einer Überprüfung in einem Rechtsmittelver-
fahren zugänglich sein muß. Eine Unüberprüfbarkeit 
richterlicher Entscheidungen, die erste und die letzte 
Instanz in einer Hand, haben etwas von autoritärem 
Staatsdenken an  sich und setzen die Richterinnen 
und Richter außer jeder Kontrolle. Mit dieser Rege-
lung werden die Vorbehalte gegen Rechtsmittel in 
Strafsachen, die die Bundesrepublik Deutschl and 
anläßlich der Ratifizierung des Internationalen Pak-
tes für bürgerliche und politische Rechte gesetzlich 
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fixiert hat, hinfällig (vgl. Artikel 4 Nr. 3). Zu diesen 
Restriktionen gehört auch die Ablehnung eines 
Rechts auf Anwesenheit in Revisionsverhandlungen 
für inhaftierte Personen. 

StPO und ZPO müßten mit dieser Position in Über-
einstimmung gebracht bzw. - angesichts immer wie-
derkehrender Vorschläge zur Einschränkung von 
Rechtsmitteln - gehalten werden. 

Zu Nummer 16 

Die Funktion des Bundesgerichtshofes bleibt unver-
ändert. Er entscheidet als Revisionsgericht über die 
im Gesetz zuzulassenden Rechtsmittel gegen Ent-
scheidungen der Oberlandesgerichte, aber nicht 
mehr der Landgerichte, da gegen diese Entscheidun-
gen erst das Rechtsmittel der Berufung vorgesehen 
ist. Ob für eine „Sprungrevision" in Zivil- und Straf-
sachen Raum bleiben sollte, muß geprüft werden; die 
Frage gehört ins Prozeßrecht. 

Zu den Nummern 17 bis 19 

Die Veränderungen im Gerichtsaufbau erfordern 
auch Änderungen in der Staatsanwaltschaft. Mit die-
sen Regelungen wird bzw. werden 

- die Errichtung einer Staatsanwaltschaft bei jedem 
Gericht zwingend. Bisher bestanden Staatsanwalt-
schaften auf der Ebene der Landgerichte regel-
mäßig. Dies muß so bleiben; 

- staatsanwaltschaftliche Funktionen künftig nur 
von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus-
geübt. Eine Übergangsregelung für die Amtsan-
wältinnen und Amtsanwälten wird notwendig 
(vgl. Nummer 16 und 17); 

- das externe Weisungsrecht der Justizverwaltung 
für staatsanwaltschaftliche Sachentscheidungen 
wegfallen, auch in Ausübung der Dienstaufsicht, 
die sich auf die Leiter der Bundesanwaltschaft und 
der Staatsanwaltschaft bei den OLG beschränkt 
(vgl. Nummer 18); 

- das Auswahlrecht der Staatsanwaltschaft, den ge-
setzlichen Richter durch wahlweise Anklageerhe-
bungen faktisch zu bestimmen, wegfallen. Bestim-
mungen des GVG, die derartiges enthalten, sind 
aufzuheben. 

Zu Nummer 19 (speziell) 

Die Staatsanwaltschaft wird in ihrer Stellung in der 
Rechtspflege und ihrer Bindung an Recht und Ge-
setz gestärkt. Weisungen sind nur innerhalb der 
Staatsanwaltschaft zulässig (ungeachtet des Pro-
blems ihrer sachlichen und rechtlichen Grenzen). 
Mit dem externen Weisungsrecht der Justizverwal-
tung bzw. des jewei ligen Justizministers in Sach-
fragen wird die Staatsanwaltschaft an  die jeweilige 
Regierungspolitik oder Koalitionspolitik gebunden. 
Damit werden auch die Ermittlungen letztlich einer 
Instrumentalisierung durch die Landes- und Bun-
despolitik zugänglich. Die Änderung dieser, seit 
dem Kaiserreich bestehenden Rechtslage, ist schon 
früher von liberalen Kreisen angeregt worden, je-
doch ohne Erfolg. 

Durch diese Bestimmung wird die Bindung der  

staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen an Recht 
und Gesetz gestärkt und Einflußmöglichkeiten der 
Exekutive gemindert oder aufgehoben. 

Zu Nummer 20 

Die aufgeführten Bestimmungen werden aufgeho-
ben, weil sie entweder durch die Änderung des 
Gerichtsaufbaus entfallen können oder unnö tige 
Doppelregelungen enthalten. Mit der Regelung, die 
besondere Staatsschutzzuständigkeit aufzuheben, 
werden rechtspolitische Schlußfolgerungen aus der 
veränderten Lage in Europa gezogen. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

a) Die § § 1 und 16 GVG geben lediglich Normen des 
Grundgesetzes über die Unabhängigkeit der Ge-
richte (§ 1 noch dazu im Wortlaut falsch) und über 
das Verbot von Ausnahmegerichten wider. Alle 
anderen gerichtsverfassungsrechtlichen Regelun-
gen für die weiteren Gerichtszweige verzichten 
auf Wiederholungen des Grundgesetzes. Artikel 92 
Satz 1 und Artikel 101 Abs. 1 GG gelten unmittel-
bar. Statt unnö tig zu wiederholen, wird die Bestim-
mung des gesetzlichen Richters präzisiert (vgl. 
Nummer 5). 

b) Zu den Buchstaben e, f und i 

Die Vorschriften werden bei dem neuen Gerichts-
aufbau obsolet. 

Zu den Buchstaben g und h 

Die Regelung zielt darauf ab, für alle Strafsachen 
eine einheitliche Eingangszuständigkeit zu schaffen 
und die besondere Staatsschutzzuständigkeit aufzu-
heben. Die besondere Staatsschutzzuständigkeit er-
weist sich als eine „ausdifferenzierte politische Son-
dergerichtsbarkeit, die sich auf Staatsschutzdelikte 
spezialisiert hat" (Rolf Gössner u. a., Politische Justiz 
im präventiven Sicherheitsstaat, Hamburg 1991, 
S. 107). Sie ist Sonderkammern bei bestimmten LG 
und Sondersenaten bei bestimmten OLG und damit 
Amtsträgern höherer und höchster Ebene überant-
wortet, die im Ergebnis gezielter Personalauslese 
ausgesucht werden. Die Sonderkammern entwickeln 
ihre eigene besondere Spruchpraxis, die sich vielfäl-
tig inhaltlich und verfahrensmäßig äußert, z. B. in ver-
fassungswidrigen rechtspolitischen und rechtlichen 
Positionen, wie die Aufhebung des Düsseldorfer Ur-
teils gegen Markus Wolf durch das BVerfG bestätigt. 
Damit korrespondiert die Ermittlungszuständigkeit 
des Generalbundesanwalts (§ 142a GVG), die ange-
sichts des verfassungsmäßig auf der Gerichtshoheit 
der Länder aufgebauten Justizsystems und bei einer 
Änderung der gerichtlichen Zuständigkeit ebenfalls 
einer Überprüfung bedarf. 

Zu Artikel 2 - Änderungen des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz 

Allgemeines 

Das EGGVG ist seit seinem Inkrafttreten vielfach ge

-

ändert worden. Es erfuhr seit 1950 in der Bundes

-

republik Deutschland 13 Änderungen. Es wurde nie 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8598 

amtlich neu gefaßt. Übereinstimmend berichten 
Kommentare zu diesem Gesetz, daß es viele obsolete 
Bestimmungen enthält. Im Prinzip bleiben wenige 
Bestimmungen, die heute noch eine Geltung bean-
spruchen können. Dies sind nach dem Verständnis 
der Regelung: 

- die Ermächtigung der Länder Berlin und Hamburg 
zur Festlegung bestimmter Verwaltungszuständig-
keiten (§ 4 a Abs. 1), 

- die Regelung des Inkrafttretens neuer Bestimmun-
gen über ehrenamtliche Richter (§ 6), 

- die Regelungen über Oberste Landesgerichte (§ § 8 
bis 10), 

- die Regelung des Rechtsweges bei Justizverwal-
tungsakten (§ § 23 bis 30). 

Zu Nummer 1 

Die Änderung ergibt sich zwangsläufig. 

Zu den Nummern 2, 4, 5 

Die Regelungen sind überholt. Angesichts des Ge-
richtssystems der Bundesrepublik Deutschland gibt 
es für diese Vorschriften keine Anwendungsfelder. 

Zu Nummer 3 

Der Fortbestand der Staatsanwaltschaft II als politi-
scher Sonderstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von 
DDR-Funktionsträgern ist mehr als fünf Jahre nach 
der staatlichen Wiedervereinigung sachlich nicht zu 
rechtfertigen. 

Zu Nummer 6 

Die seit 1977 in das Gesetz eingefügte Kontaktsperre 
kann auf Grund der geänderten Sicherheitslage als 
nicht mehr notwendig betrachtet werden. Die Ein-
schränkung grundlegender Menschen-, Grund- und 
Prozeßrechte ist nicht zu rechtfertigen, zumal die sei-
nerzeit zur Begründung der außerordentlichen Maß-
nahmen vorgebrachten Gründe nicht mehr vorlie-
gen. 

Zu Artikel 3 - Änderungen des Jugendgerichts-
gesetzes 

Zu den Nummern 1 bis 6 

Die Regelungen ziehen die Konsequenzen für die 
Ausübung der Strafrechtsprechung gegenüber Ju-
gendlichen, die mit der Änderung des Gerichtsauf-
baus zusammenhängen. Sie bewahren die Besonder-
heiten des Strafverfahrens gegen Jugendliche in vol-
lem Umfange. 

Zu Nummer 7 

Es werden jene Regelungen übernommen, die bisher 
in den § § 26 und 74b GVG enthalten sind, jedoch 
ohne die wahlweise Anklagebefugnis der Staatsan-
wältin oder des Staatsanwalts. 

Zu Artikel 4 - Ä nderungen des Deutschen 
Richtergesetzes 

Allgemeines 

Die Regelungen beschränken sich auf die notwendig 
erscheinenden Konsequenzen aus einer Reform der 
Gerichtsverfassung für die Stellung der Richterinnen 
und Richter. Sie beinhalten keine Gesamtreform des 
DRiG. Der Gedanke einer Demokratisierung der Ge-
richtsverfassung wird auf wichtige Aspekte der Stel-
lung der Richterin und des Richters angewendet. Da-
bei sind der Grundsatz von der Gleichheit a ller Rich-
terämter, die Zurückdrängung des Einflusses der 
Exekutive auf die Richterinnen und Richter und die 
Schaffung demokratischer innerer Strukturen der 
Gerichte bei Stärkung ihrer Selbstverwaltung tra-
gende Gedanken. In diese Richtung zielen auch Auf-
fassungen aus der Neuen Richtervereinigung (vgl. 
Horst Häuser, „Die heutige Justiz weckt Erinnerun-
gen an  die k. u. k. Monarchie", Frankfurter Rund-
schau vom 26. Juli 1996, S. 10). 

Zu Nummer 1 

Ungeachtet des Prinzips der Unabhängigkeit der 
Richterinnen und Richter ist die Richterin oder der 
Richter durch die Dienstaufsicht der Landesjustizver-
waltung (wie durch deren Beförderungsbefugnis) 
von der Exekutive abhängig. Deshalb wird der 
Grundsatz aufgestellt, daß Dienstaufsicht über Rich-
terinnen und Richter nur Richterinnen und Richter 
ausüben können. Deshalb verzichten die Regelun-
gen auf jede Dienstaufsicht durch die Exekutive. 
Gleichzeitig wird der Gegenstand der Dienstaufsicht 
auf gesetzwidrige Arbeit eingeengt, wobei die Verzö-
gerung einer Sache auch als gesetzwidrig betrachtet 
wird. 

Zu Nummer 2 

Diese Regelung entspricht Artikel 110 Abs. 2 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg. Dieser Verfas-
sungssatz ist eine begründete Bereicherung der Stel-
lung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 
Eine solche Praxis stärkt die Gleichberechtigung der 
ehrenamtlichen Richter und fördert ihre Fähigkeit zu 
sachgerechter Entscheidung. 

Zu den Nummern 3 und 5 b 

Die Richtervertretungen haben Vorschlagsrechte für 
die - in den Gesetzen der Länder auszugestaltende - 
Wahl  der Präsidentin oder des Präsidenten der Ge-
richte durch die Richterinnen und Richter des jeweili-
gen Gerichtes (siehe Artikel 1 Nummer 6 d und 14). 
Damit werden ihre Mitwirkungsrechte erweitert. 

Zu Nummer 4 

Die Regelungen zielen auf eine Demokratisierung 
des Präsidialrates als wirk liche Richtervertretung. 
Deshalb sehen sie die Wahl a ller Mitglieder ohne 
einen privilegierenden Schlüssel vor. Gegenwärtig 
soll nur ein Teil der Mitglieder gewählt werden, und 
auch die Präsidentin oder der Präsident muß Ge-
richtspräsidentin oder Gerichtspräsident sein. Der 
Präsidialrat kann sich künftig selbst konstituieren. 
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Zu Nummer 5a 

Die Bestimmung konzentriert die Mitwirkung des 
Präsidialrates auf die künftig wesentlichen Entschei-
dungen für die Ernennung und Beförderung von 
Richterinnen und Richtern, da es im Sinne der 
Gleichheit aller Richterämter und der Demokratisie-
rung der inneren Strukturen der Gerichte andere, 
privilegierende Beförderungsämter nicht mehr gibt. 

Zu Artikel 5 

Inkrafttretensregelung 


